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Satzung des Historischen Vereins Bad Aibling und Umgebung e. V. 
 

Gemäß dem Beschluss der Mitgliederversammlung vom 20. April 2010, 
geändert durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 21.01.2019. 

 
 

I. Allgemeine Beschreibung des Vereins 
 

§ 1 
 

Name, Gründungsdaten und Sitz des Vereins 
 

1) Der Verein führt den Namen 

 
Historischer Verein Bad Aibling und Umgebung e. V. 

 
2) Er wurde am 11. November 1902 gegründet und ist als rechtsfähiger Verein am 24. Juni 2010 in das 
Vereinsregister beim Amtsgericht Traunstein unter der Vereinsnummer VR 40965 eingetragen. 
 
3) Am 26. Februar 1916 ist der „historische Verein Aibling (e.V.)“ mit der Nummer I. 33 Nr. 17 in das 
Vereinsregister beim K. Amtsgericht Bad Aibling eingetragen worden. 
 
4) Der Verein hat seinen Sitz in Bad Aibling. 
 

§ 2 
 

Zweck des Vereins 
 

Sein Zweck ist die Erforschung der Heimat, die Verbreitung der Heimatkunde und die Förderung der 
Heimatpflege für Bad Aibling und Umgebung. 
 

§ 3 
 

Aufgaben des Vereins 
 
1) Der Verein erfüllt seine Aufgaben durch 
 

1. Vorträge, Führungen, Ausstellungen und Exkursionen, 
2. Erhaltung und Ausbau des Heimatmuseums mit seinen Sammlungen und des darin 

befindlichen Archivs, 
3. Unterstützung von Interessenten, die das Archiv für ihre Forschungen nutzen wollen, 
4. Förderung der Forschung, insbesondere durch die Herausgabe von Jahrbüchern und 

historischen Arbeiten, 
5. Austausch von Schriften und Erfahrungen mit verwandten Vereinen und Institutionen. 
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II. Mitgliedschaft 
 

§ 4 
 

Erwerb der Mitgliedschaft 
 

1) Mitglied kann jede unbescholtene Person nach schriftlicher Beitrittserklärung werden. 
 
2) Mitgliedschaftsanträge können durch den Vorstand ohne Angabe von Gründen abgelehnt 
werden. 
 
3) Die Mitgliedschaft wird mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages wirksam. 
 

§ 5 
 

Mitglieder 
 
1) Die Mitglieder des Vereins setzen sich zusammen aus den 
 

1. ordentlichen Mitgliedern, 
2. Ehrenvorsitzenden, 
3. Ehrenmitgliedern. 

 
2) Ordentliche Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen, Körperschaften, 
Behörden, Anstalten und Vereine sein. 
 

§ 6 
 

Ehrenmitgliedschaft und Ehrenvorstände 
 
1) Personen, die sich um den Verein besondere Verdienste erworben haben, kann die 
Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernennen. 
 
2) In besonderen Fällen können Ehrenvorsitzende ernannt werden. 
 

§ 7 
 

Rechte der Mitglieder 
 

1) Die Mitglieder sind berechtigt, in den Mitgliederversammlungen Anträge zu stellen, zu wählen 
oder gewählt zu werden, abzustimmen, an allen Veranstaltungen und Unternehmungen des 
Vereins teilzunehmen und auch außerhalb der Versammlung jederzeit Anträge oder Anregungen 
beim Vorstand oder dem Beirat anzubringen. 
 
2) Die Mitgliedschaft berechtigt zum unentgeltlichen Bezug der jeweiligen Neuausgabe des 
„Mangfallgaues“. 
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§ 8 
 

Pflichten der Mitglieder 
 

1) Die Mitglieder sind verpflichtet 
 

1. zur Beachtung der vom Verein erlassenen Satzung und Beschlüsse 
2. zur Zahlung des Jahresbeitrages. 

 

§ 9 
 

Ende der Mitgliedschaft 
 

1) Die Mitgliedschaft endet durch den Tod eines Mitgliedes, den Austritt aus dem Verein oder den 
Ausschluss durch den Vorstand. 
 
2) Der Austritt kann jederzeit schriftlich beim Vorstand erklärt werden. Er entbindet nicht von der 
Beitragszahlung für das laufende Kalenderjahr. 
 
3) Der Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein kann aus triftigen Gründen, insbesondere bei 
Verletzung der Beitragspflicht, vom Vorstand beschlossen werden. Die ausgeschlossene Person 
hat jedoch das Recht der Berufung an die Mitgliederversammlung. 
 

§ 9a 
 

Datenschutzerklärung 
 

1) Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein dessen Vor- und Nachnamen, dessen Geschlecht, 
dessen Adresse samt weiterer Kontaktmöglichkeiten, insbesondere dessen Telefonnummern und 
dessen E-Mail-Adresse, dessen Geburtsdatum, dessen Beruf und die dazugehörige Bankverbindung 
auf, auch wenn diese Angaben ein gesetzlicher oder bevollmächtigter Vertreter des Mitglieds macht. 
Für den Vertretungsberechtigten oder Bevollmächtigten gelten die gleichen Grundlagen. Diese 
Informationen werden in einem EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied kann dabei eine 
Mitgliedsnummer zugeordnet werden. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige 
Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein intern nur verarbeitet, 
wenn sie zur Förderung des Vereinszwecks nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die 
betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 
 
2) Sollte der Verein einmal Mitglied eines Verbandes werden, der die gleichen Ziele wie der Verein 
verfolgt, ist der Verein verpflichtet, im Bedarfsfalle seine Mitglieder an den Verband zu melden. 
Übermittelt werden dabei die unter Absatz 1 genannten Daten, sowie bei Mitgliedern mit besonderen 
Aufgaben (z.B. Vorstandsmitglieder) die Bezeichnung ihrer Funktion im Verein. Im Rahmen der 
Datenminimierung sind die übermittelten Daten dabei auf das notwendigste Maß zu beschränken. Der 
Zweck der Weitergabe kann insbesondere auch dem Schutz der Mitglieder durch Haftpflicht-, Unfall- 
oder andere Versicherungen dienen, ebenso dem Postversand. Der Vorstand des Vereins versichert 
sich darüber, dass die Daten der Mitglieder von einem Auftragsdatenverarbeiter entsprechend der EU-
DSGVO verarbeitet werden und vereinbart dies in einer „Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung 
gemäß Art. 28 der EU-DSGVO“ oder einer Nachfolgeverordnung. 
 
3) Beim Austritt eines Mitglieds aus dem Verein werden die unter Absatz 1 genannten persönlichen 
Daten aus der Mitgliederliste gelöscht. Personenbezogene Daten des ausgetretenen Mitglieds, die die 
Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen, im Übrigen 
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längstens bis zum Ablauf des 31.12. des Jahres aufbewahrt, in dem der Vorstand den Austritt schriftlich 
bestätigt. 
 
4) Für Vereinschroniken kann im Rahmen der journalistischen und künstlerischen Tätigkeit nach Art. 85 
Absatz 2 der EU-DSGVO die Speicherung von personenbezogenen Daten inklusive der Verwertung 
von Ton-, Bild- und Filmaufnahmen durchgeführt werden, die es den zukünftigen Vorständen gestattet, 
die Vereinsentwicklung historisch aufzubereiten und so für spätere Generationen zu erhalten. 
 
5) Mit dem Beitritt erklärt das Mitglied sein Einverständnis zur unentgeltlichen Verwendung von Ton-, 
Bild- und Filmaufnahmen seiner Person durch den Vorstand für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit. Es 
gestattet Veröffentlichungen insbesondere im Internet auf dem Internetauftritt des Vereins und in 
offiziellen Presse-Druckerzeugnissen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die 
beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist 
unzulässig.  Das Mitglied kann sein Einverständnis jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
 
 

III. Finanzwesen des Vereins 
 

§ 10 
 

Allgemeines 
 

1) Als Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes dienen die Jahresbeiträge der Mitglieder, Spenden 
und sonstige Zuwendungen. 
 
2) Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 

§ 11 
 

Mitgliedsbeitrag 
 
1) Der Jahresbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. 
 
2) Der Vorstand kann in besonderen Fällen den Beitrag ermäßigen, stunden oder erlassen. 
 

§ 12 
 

Gemeinnützigkeit 
 

1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke, sondern 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
2) Mittel des Vereins, einschließlich etwaiger Gewinne, dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. 
 
3) Der Vorstand kann Mitgliedern eine Vergütung nach Maßgabe einer Aufwandsentschädigung im 
Sinne von § 3 Ziffer 26a. EStG gewähren. 
 
4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden. 
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IV. Die Vertretung und Verwaltung des Vereins 
 

§ 13 
 

Organe des Vereins 
 
1) Organe des Vereins sind 
 

1. die Mitgliederversammlung, 
2. der Vorstand, 
3. der Beirat. 

§ 14 
 

Ordentliche Mitgliederversammlung 
 
1) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist zuständig für 
 

1. die Entgegennahmen des Rechenschafts- und des Kassenberichtes des Vorstands sowie 
dessen Entlastung, 

2. die Wahlen gemäß § 14 Absatz 5), 
3. die Änderung der Satzung, 
4. die Festsetzung des Jahresbeitrages, 
5. die Ernennung von Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitgliedern, 
6. die Beschlussfassung über Anträge, 
7. die Entscheidung über die Auflösung des Vereins. 

 
2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet in der Regel einmal jährlich statt. Sie wird vom Vorstand 
unter Angabe der Tagesordnung mindestens 2 Wochen vorher einberufen. Mitglieder, die eine E-Mail-
Adresse angegeben haben, werden nur durch E-Mail eingeladen. Alle anderen Mitglieder werden 
schriftlich und über die Regionalausgabe Mangfall-Bote des Oberbayerischen Volksblattes (ohne 
Angabe der Tagesordnung) eingeladen. 
 
3) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. Sie entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des / der 1. Vorsitzenden den Ausschlag, Für Satzungsänderungen 
oder die Vereinsauflösung sind 2/3 der Stimmen der anwesenden Mitglieder 
erforderlich. 
 
4) Über die Mitgliederversammlung und ihre Beschlüsse ist vom Schriftführer / von der 
Schriftführerin ein Protokoll anzufertigen, das von dem / der 1. Vorsitzenden gegengezeichnet 
und bei der nächsten Mitgliederversammlung verlesen wird. 
 
5) Alle drei Jahre finden in dieser Versammlung Wahlen statt: 
 

1. des / der 1. Vorsitzenden, 
2. des Stellvertreters / der Stellvertreterin, 
3. des Schatzmeisters / der Schatzmeisterin, 
4. von 2 Schriftführern / Schriftführerinnen, 
5. des Museumsleiters / der Museumsleiterin und 
6. von 6 Beiratsmitgliedern und 2 Rechnungsprüfern. 
7. Möglichkeiten bei der Durchführung der Wahlen: 

a) Gewählt wird jeweils in geheimer Wahl mittels Stimmzettel 
b) die Versammlung kann die Wahl durch Zuruf beschließen, wenn die Zahl der 

Kandidaten nicht größer ist, als die Zahl der zu besetzenden Ämter. 
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6) Ersatzwahlen finden in der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung statt, bei besonderer 
Dringlichkeit in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. 

 

§ 15 
 

Außerordentliche Mitgliederversammlung 
 

1) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann in gleicher Form wie die ordentliche 
Mitgliederversammlung einberufen werden 
 

1. durch Beschluss des Vorstandes 
2. auf schriftlich begründetem Antrag von mindestens 10 Mitgliedern. In diesem Fall ist die 

Versammlung innerhalb von zwei Wochen, nach Eingang des Antrages beim Vorstand, 
einzuberufen. 

 

§ 16 
 

Der Vorstand 
 

1) Der Vorstand des Vereins besteht aus 
 

1. dem / der 1. Vorsitzenden, 
2. dem / der 2. Vorsitzenden, 
3. dem 1. Schriftführer / der 1. Schriftführerin, 
4. dem 2. Schriftführer / der 2. Schriftführerin, 
5. dem Schatzmeister / der Schatzmeisterin. 

 
2) Der / die 1. Vorsitzende oder der / die 2. Vorsitzende vertreten den Verein gerichtlich und 
außergerichtlich. Sie haben die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. 
 
3) Der Vorstand ist zuständig für 
 

1. die laufende Verwaltung und die unaufschiebbaren Geschäfte des Vereins, 
2. die Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und der Vorstandssitzungen, 
3. den Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlungen und der Vorstandssitzungen, 
4. die Entscheidung über die Aufnahme oder den Ausschluss eines Mitgliedes, 
5. die Leitung der Veranstaltungen des Vereins. 
 

§ 17 
 

Der Beirat 
 

1) Der Beirat berät und unterstützt den Vorstand bei der Gestaltung der Vereinstätigkeit. 
 
2) Der Beirat besteht aus 6 gewählten Mitgliedern (siehe § 14, Absatz 5), Ziffer 6.). 
 
Weitere Mitglieder im Beirat können sein 
 

1. der Museumsleiter / die Museumsleiterin, 
2. der Leiter / die Leiterin des Archivs, 
3. die Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitglieder, 
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4. ein Historischer Berater, der von dem / der 1. Vorsitzenden zu den Sitzungen eingeladen 
werden kann. 

§ 18 
 

Gemeinsame Sitzungen des Vorstands mit dem Beirat 
 

1) Vorstand und Beirat beschließen zusammen über alle Vereinsangelegenheiten, deren 
Erledigung nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten ist. 
 
2) Bei Vorstands- und Beiratssitzungen ist die Anwesenheit von mindestens sechs Mitgliedern 
erforderlich um beschlussfähig zu sein. 
 
3) Vorstand und Beirat beschließen mit einfacher Mehrheit der Anwesenden. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet der / die 1. Vorsitzende. 
 
4) Über diese Sitzungen wird ein Protokoll geführt, das von dem / der 1. Vorsitzenden und von dem 
Schriftführer / der Schriftführerin zu unterzeichnen ist und in der nächsten Sitzung verlesen wird. 
 
 
 

V. Neufassung der Satzung und Auflösung des Vereins 
 

§ 19 
 

Neufassung und Inkrafttreten der Satzung 
 

1) Diese Satzung ist ab dem Tag ihrer Eintragung in das Vereinsregister gültig. 
 
2) Sie löst die bisherigen „Statuten“ ab, deren Einträge vom 11. Januar 1902, vom 11. März 1914, 
und vom 25. September 1959, datiert sind. 
 

§ 20 
 

Auflösung des Vereins 
 

1) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an die Stadt Bad Aibling. 
 
2) Diese hat es ordnungsgemäß zu verwalten, bis sie es einer anderen Vereinigung zuführen kann, 
die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu 
verwenden hat. 
 
3) Beschlüsse über die Verwertung des Vereinsvermögens dürfen erst nach Einwilligung des 
zuständigen Finanzamtes ausgeführt werden. 
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